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Neue ARA eingeweiht
Mit einem Einweihungsfest 
und einem Tag der offenen 
Tür wurde der Abschluss der 
Bauarbeiten zur Erneuerung der 
Kläranlage gefeiert.

BAD ZURZACH (chr) – Auf einem Rund-
gang, der auch in die Keller und auf ei-
nen Turm mit Aussicht führte, konnte die 
Bevölkerung am Samstag die neue ARA 
der Verbandsgemeinden Zurzach, Kob-
lenz, Mellikon und Siglistorf besichtigen. 
Bevor das breite Publikum Zugang zur 
Anlage an der Barzstrasse erhielt, fand 
ein Festakt mit Behördenvertretern, Un-
ternehmern und anderen geladenen Gäs-
ten statt. 

Vorbildlicher Betrieb
«Wir freuen uns über eine Anlage, die 
super funktioniert und die geforderten 
Werte sogar übertrifft», sagte Reto Ban-
nier von der Abteilung Umwelt des Kan-
tons Aargau bei seiner Ansprache und 
lobte den «vorbildlichen Betrieb mit sehr 
professioneller Führung».

Projektleiter und Ingenieur Simon 
Bitterwolf meinte, wenn man die vielen 
E-Mails, die in der insgesamt fünfjähri-

gen Bauzeit geschrieben worden seien als 
Buch herausgeben würde, gäbe es daraus 
«mehrere Harry-Potter-Bände».

Der Zurzacher Gemeinderat Peter 
Moser zeigte sich beeindruckt von den 
«vielen Kilometern Leitungen» auf der 
Anlage, Guido Jetzer, Vizeammann von 
Mellikon, überreichte einen Gutschein 
für das ARA-Team. 

«Wir sind bereit!»
ARA-Verbandspräsident Mäni Moser 

blickte in seiner Ansprache auf die Bau-
zeit des 12-Millionenprojekts mit vielen 
Sitzungen und Verhandlungen zurück. 
«Wenn ich jemandem auf die Füsse ge-
treten bin, dann ging es nicht um die Per-
son, sondern um die Sache», meinte Moser 
und sagte, es sei sehr gute Arbeit geleistet 
worden. «Ein Monteur hat mir gesagt, er 
habe noch nie ein so genau betoniertes Be-
cken gesehen.» Mosers Fazit zur Anlage, 
die jetzt auf 29 000 Einwohnerwerte aus-
gelegte ist, war: «Die Gemeinden können 
wachsen, wir sind bereit!» Auf ein grosses 
Spektakel «mit Pauken und Trompeten» 
wurde verzichtet; dafür geht eine Spen-
de an das Haus Goldenbühl der Maia-
Stiftung in Wislikofen. Eine kleine Akti-
on musste trotzdem sein: unter einer Pla-
che versteckt lagen eine Schubkarre und 
verschiedene Werkzeuge, die – auf Mäni 
Mosers Kommando hin – von Unterneh-
mer Beat Rudolf, Ingenieur Simon Bitter-
wolf und Bauführer Nicolas Scherer auf-
geräumt wurden; und so die Bauarbeiten 
einen symbolischen Abschluss erhielten. 

Goldfisch und Karpfen
Dann folgte ein geführter Rundgang über 
die Anlage. Infotafeln ergänzten die Kom-
mentare der Fachleute. Mäni Moser erklär-
te, dass in den Nachklärbecken ein Gold-
fisch und mehrere Karpfen lebten. Man 
wisse nicht, wie diese genau dorthin gelangt 
seien. Zu sehen waren auch die Ausstiegs-
hilfen für Kleintiere. Dank des Einsatzes 
von Mitgliedern des Naturschutzvereins 
Rheintal-Studenland konnten schon Tau-
sende von Fröschen, Kröten, Molchen und 
ab und zu auch Salamander und andere 
Tiere aus der Anlage gerettet werden. 

ARA-Verbandspräsident Mäni Moser zeigt den Gästen der Einweihungsfeier eines der neu geschaffenen Biotope.

Beat Rudolf, Simon Bitterwolf und Nico-
las Scherer sammeln Werkzeuge ein.

Projektleiter Simon Bitterwolf erklärt auf dem Rundgang, wie das Vorklärbecken im Hintergrund funktioniert.

Wahlfreiheit nicht zusätzlich beschränken
Am 25. September wird abgestimmt. Die FDP empfiehlt Ja zu den beiden AHV21Vorlagen, zur Revision  
des Verrechnungssteuergesetzes und zur Kantonalen Vorlage, jedoch klar Nein zur Massentierhaltungsinitiative.

ZURZIBIET (ef) – Über vier eidgenös-
sische und eine kantonale Vorlage ent-
scheidet das Schweizer Volk am 25. Sep-
tember. Die eidgenössischen Vorlagen 
sind komplex und von grosser Tragweite.

Bei den AHV21-Vorlagen geht es um 
eine Anpassung des Rentenalters und 
damit um die finanzielle Sicherung des 
wichtigsten Sozialwerkes. Mit der Än-
derung des Verrechnungssteuergesetzes 
wird eine durch den automatischen In-
formationsaustausch überflüssige Mass-
nahme abgeschafft.

Die Massentierhaltungsinitiative zielt 
darauf ab, allen Landwirten die Stan-
dards von privaten Labels wie Bio Suisse, 
die weit über die gesetzlichen Tierschutz-
standards hinausgehen, vorzuschreiben. 
Auch die Einfuhr von Tieren und tieri-
schen Erzeugnissen aus dem Ausland 
würde stark verschärft. Die Kantonale 
Vorlage zur Regelung der Stellvertretung 
entspricht dem Zeitgeist. Gegen eine An-
nahme spricht wenig. 

Mit AHV21 Sozialwerk sichern
Die steigende Lebenserwartung und die 
Zahl der Rentenbezüger bringt die AHV 
in Schieflage. Erwerbstätige müssen für 
immer mehr Rentenbezüger aufkommen. 
Aufgrund der demografischen Entwick-
lung verzeichnet die AHV Jahr für Jahr 
grössere Defizite. Die letzte Revision der 
AHV fand vor über 25 Jahren statt. Wenn 
nichts unternommen wird, wird bis 2032 
das Defizit bei der AHV auf 13,7 Milliar-
den anwachsen und der Finanzierungsbe-
darf bis 2050 auf 200 Milliarden Franken 
steigen. Ziel der AHV21-Vorlage ist es, 
das Rentenniveau für alle zu sichern und 
die Finanzen der AHV durch eine Sys-
temanpassung zu stabilisieren.

Eine finanzielle Schieflage der AHV 
würde insbesondere die jungen Men-
schen betreffen. Die Sicherung liegt je-
doch im Interesse aller Generationen. 
Mit der Vorlage leisten alle Generatio-
nen einen Beitrag. Die Reform umfasst 
im ersten Teil eine Änderung des AHV-
Gesetzes mit der Harmonisierung des 
Rentenalters für Frauen und Männer auf 
65 Jahre, ergänzt mit Ausgleichs- und Be-
gleitmassnahmen für die Übergangsge-
neration der Frauen (9 Jahrgänge) sowie 
eine Abkehr vom starren Rentenalter hin 
zu einem flexibleren Referenzalter. Der 
zweite Teil beinhaltet eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer um 0,4 Prozent im Nor-
malsatz und 0,1 Prozent im Sondersatz 
(Beherbergungen) und reduzierten Satz 
(Nahrungen, Medikamente).

Über den ersten Teil muss aufgrund 
des von der Linken und den Gewerk-
schaften ergriffenen Referendums ab-
gestimmt werden, und über den zweiten 
Teil, weil eine Verfassungsänderung dem 
obligatorischen Referendum unterliegt. 
Bei einem Scheitern der Vorlage müss-
ten insbesondere junge Menschen um die 
AHV bangen. Damit die Reform aller-
dings zustande kommt, braucht es eine 
Ja-Mehrheit zu beiden Vorlagen. 

Finanzierungsaktivitäten zurückholen
Die Verrechnungssteuer stellt ein kla-
res Hindernis für die Finanzierungs-
möglichkeiten von Unternehmen in 
der Schweiz dar. Ausländische Investo-
ren werden davon abgehalten, Investi-
tionen in der Schweiz zu tätigen, da sie 
nicht sofort 100 Prozent ihrer Erträge 
erhalten, und die 35 Prozent Verrech-
nungssteuer manchmal, je nach Doppel-
besteuerungsabkommen, nie vollständig 

zurückerstattet werden. Um dem finanzi-
ellen und bürokratischen Mehraufwand 
der Verrechnungssteuer auszuweichen 
und internationale Investoren anzuzie-
hen, können Schweizer Unternehmen 
mit einem Auslandssitz derzeit ihre An-
leihen im Ausland ausgeben, wo es kei-
ne Verrechnungssteuer gibt. Auf diese 
Weise werden ihre Wertpapiere für In-
vestoren attraktiver. Täglich werden so 
Finanzierungs- und Geschäftsmöglich-
keiten im Ausland, zum Beispiel in Lu-
xemburg, realisiert. Das sind verpasste 
Chancen für den Wirtschaftsstandort 
Schweiz. Die Verrechnungssteuerreform 
korrigiert dies und ermöglicht die Rück-
führung von Finanzierungsaktivitäten in 
die Schweiz.

Finanzierungsgeschäfte, die im Aus-
land getätigt werden, bedeuten auch Ar-
beitsplätze in Unternehmen und/oder im 
Finanzsektor. Da die Unternehmen, In-
vestoren und Privatpersonen ihre Steu-
ern im Ausland bezahlen, fallen die Steu-
ern in diesen Ländern statt in der Schweiz 
an. Mit der Reform können also Arbeits-
plätze und Steuereinnahmen wieder in 
die Schweiz zurückgeholt werden. Daher 
profitieren nicht nur die Unternehmen, 
sondern auch der Bund, die Kantone und 
die Gemeinden von der Revision. Bei der 
Abschaffung wird auch auf eine unnö-
tige Steuerkontrolle verzichtet, welche 
durch den automatischen Informations-
austausch obsolet und zu einem Wettbe-
werbsnachteil geworden ist. 

Wahlfreiheit  
nicht zusätzlich beschränken
Die Massentierhaltungsinitiative zielt 
darauf ab, die Massentierhaltung als tier-
unwürdig zu definieren. Die Vorschrif-

ten für die Unterbringung, die Pflege, den 
Zugang ins Freie und die Schlachtung 
würden durch die Annahme der Initiati-
ve massiv erhöht. Die Befürworter argu-
mentieren mit Einzelfällen und suggerie-
ren dies als Normalzustand. Die Forde-
rungen der Initiative betreffen aber auch 
die Einfuhr von Tieren und tierischen Er-
zeugnissen aus dem Ausland. Die Um-
setzung bedingt allerdings einen enor-
men administrativen Aufwand. Obwohl 
die Schweizer Gesetzgebung zum Schutz 
und zur Würde von Tieren bereits eine 
der strengsten der Welt ist, müssten bei 
einer Annahme alle Landwirte die Stan-
dards zur Tierhaltung, welche für priva-
te Labels (z.B. Bio Suisse), gültig sind, 
erfüllen.

Die Initiative ist unverhältnismässig 
und hätte weitreichende Folgen für die 
Landwirtschaft, aber auch für die Kon-
sumenten. Lebensmittel würden massiv 
verteuert und der Einkaufstourismus ge-
fördert. Wer tierische Produkte mit mehr 
Tierwohl sucht, findet diese bereits heute 
in jedem Laden. Staatliche Vorschriften, 
welche diese Wahlfreiheit einschränken, 
sind klar abzulehnen. 

Ja zur Stellvertreterregelung
Im Kanton Aargau sollen sich künftig 
Parlamentsmitglieder im Fall von Mut-
terschaft, Krankheit oder Unfall wäh-
rend mindestens drei bis maximal zwölf 
Monaten vertreten lassen können. Als 
Stellvertreter/in kommen die nichtge-
wählten Kandidierenden mit den besten 
Resultaten der letzten Wahl zum Zug. 
Die Verfassungsänderung ist vertretbar. 
Gegen das Anliegen gibt es wenig Argu-
mente. Die FDP empfiehlt der Vorlage 
zuzustimmen.

Sicher stehen –  
sicher gehen
ZURZIBIET – Machen Sie mit! Kraft und 
Gleichgewicht sorgen für mehr Sicher-
heit im Alltag. Wer regelmässig trainiert 
und damit seine Kraft und sein Gleich-
gewicht verbessert, bleibt im Alter län-
ger mobil und selbstständig. Auch wenn 
Sie sich bis heute nicht sportlich betä-
tigt haben: Sobald Sie regelmässig trai-
nieren, werden Sie die positiven Effekte 
spüren. Das Treppensteigen fällt Ihnen 
leichter, auf unebenem Gelände bewe-
gen Sie sich sicherer und einen kleinen 
Stolperer fangen Sie mühelos auf. Die-
ser Kurs findet jeweils am Freitag, von  
9 bis 10.30 Uhr, im Mehrzweckraum Stal-
tig in Tegerfelden unter der Leitung von 
Marianne Süss-Müller statt. Gestartet 
wird am 14. Oktober (wöchentlich bis am  
2. Dezember). Auskünfte und Anmel-
dungen bei Pro Senectute, Beratungs-
stelle Bezirk Zurzach, Baslerstrasse 2A,  
5330 Bad Zurzach, 056 249 13 30 oder 
zurzach@ag.prosenectute.ch.

Synagoge  
und jüdischer Humor
BAD ZURZACH – Was zeichnet den jüdi-
schen Witz aus? Er ist niemals Witz um des 
Witzes willen, immer enthält er eine poli-
tische, religiöse, soziale oder philosophi-
sche Kritik. Er ist zugleich Volks- und Bil-
dungswitz, jedem verständlich und doch 
voller tiefer Weisheit. Roy Oppenheim, 
Geschichtenerzähler und Publizist, bringt 
Ihnen nach einem Besuch der Syna goge 
und dem Badehaus den jüdischen Hu-
mor im Besucherzentrum «Doppeltür» 
in Lengnau näher. Dieser Anlass findet 
am Dienstag, 8. November, von 13.30 bis 
15.30 Uhr, statt. Anmeldungen sind bis 
am 29. Oktober unter 056 249 13 30 oder 
via zurzach@ag.prosenectute.ch möglich.

Pro Senectute


